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Auf Grund des § 2 Satz 1 und 2 des Berliner COVID-19-Parla-
mentsbeteiligungsgesetzes vom 1. Februar 2021 (GVBl. S. 102) und 
§ 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a Ab-
satz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I 
S. 1045), das zuletzt durch Artikel 8 Absatz 8 des Gesetzes vom  
27. September 2021 (BGBl. I S. 4530) geändert worden ist, sowie 
§ 11 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung 
vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1) verordnet der Senat:

Artikel 1 
Änderung der Dritten 

SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
Die Dritte SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

vom 15. Juni 2021 (GVBl. S. 634), die zuletzt durch Verordnung 
vom 26. Oktober 2021 (GVBl. S. 1211) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 8 wird wie folgt gefasst:
„§ 8 3G-Bedingung“.

b) Die Angabe zu § 21 wird wie folgt gefasst:
„§ 21 Homeoffice und Maskenpflicht“.

c) Die Angabe zu § 38 wird wie folgt gefasst:
„§ 38 (aufgehoben)“

2. In § 2 Absatz 3 wird das Wort „Wo“ durch das Wort „Soweit“ 
ersetzt.

3. In § 4 Absatz 1 Nummer 7 und Absatz 4 Satz 4 werden jeweils 
die Wörter „§ 8 Absatz 1 Nummer 1 bis 3“ durch die Wörter „§ 8 
Absatz 2 Nummer 1 bis 4“ ersetzt.

4. In § 6 Absatz 1 Satz 4 wird die Angabe „26. August“ durch die 
Angabe „1. November“ und die Angabe „S. 957“ durch die An-
gabe „S. 1217“ ersetzt.

5. Die §§ 8 und 8a werden wie folgt gefasst:

„§ 8 
3G-Bedingung

(1) Die 3G-Bedingung gibt Verantwortlichen auf, Einrichtun-
gen, Betriebe, Veranstaltungen und ähnliche Unternehmungen 
nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen zugänglich 
zu machen.

(2) Folgenden Personen ist der Zugang zu Einrichtungen, Be-
trieben, Veranstaltungen und ähnlichen Unternehmungen unter 
der 3G-Bedingung eröffnet:
1. Geimpften Personen, die mit einem von der Europäischen 

Union zugelassenen Impfstoff gegen Covid-19 geimpft sind 
und deren letzte erforderliche Impfung mindestens 14 Tage 
zurückliegt,

2. Geimpften Personen, denen in einem Drittland außerhalb der 
Europäischen Union ein Impfzertifikat für einen verabreich-
ten COVID-19-Impfstoff ausgestellt wurde, der einem der in 
Artikel 5 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2021/953 genannten 
COVID-19-Impfstoffe entspricht, und auf Antrag durch die 
zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland ein 
Impfzertifikat ausgestellt wurde, nachdem sie diesen alle er-
forderlichen Informationen, einschließlich eines zuverlässi-
gen Impfnachweises übermittelt haben,

3. Genesenen Personen, die ein mehr als sechs Monate zurück-
liegendes positives PCR-Testergebnis auf eine Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachweisen können und die 
mindestens eine Impfung gegen Covid-19 mit einem von der 
Europäischen Union zugelassenen Impfstoff erhalten haben 
und deren letzte Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt, 
sowie

4. Genesenen Personen, die ein mindestens 28 Tage und höchs-
tens sechs Monate zurückliegendes positives PCR-Tester-
gebnis auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 nachweisen können.

(3) Der Zugang zu Einrichtungen, Betrieben, Veranstaltungen 
und ähnlichen Unternehmungen ist für den Personenkreis nach 
Absatz 2 nur eröffnet, sofern diese keine typischen Symptome, 
die auf eine Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der dafür je-
weils aktuellen Kriterien des Robert Koch-Instituts hinweisen, 
aufweisen.

(4) Der Zugang zu Einrichtungen, Betrieben, Veranstaltungen 
und ähnlichen Unternehmungen unter der 3G-Bedingung ist 
auch für negativ getestete Personen im Sinne des § 6 eröffnet; 
§ 6 Absatz 3 gilt entsprechend.
(5) Eine nach dieser Verordnung vorgeschriebene Pflicht, ne-

gativ auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 ge-
testet zu sein oder ein negatives Testergebnis einer mittels an-
erkannten Tests durchgeführten Testung auf eine Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen zu müssen oder ein 
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Testangebot annehmen zu müssen oder stattdessen eine Testung 
vornehmen lassen zu müssen, entfällt für den in Absatz 2 Num-
mer 1 bis 4 genannten Personenkreis.

§ 8a 
2G-Bedingung

(1) Die 2G-Bedingung soll Verantwortlichen die Möglichkeit 
eröffnen, Einrichtungen, Betriebe, Veranstaltungen und ähnliche 
Unternehmungen nur für geimpfte oder genesene Personen zu-
gänglich zu machen und im Gegenzug Erleichterungen von den 
Bestimmungen dieser Verordnung zu erlangen. Von dieser Mög-
lichkeit kann auch für einzelne Tage oder für begrenzte Zeiträu-
me Gebrauch gemacht werden.

(2) Soweit nach dieser Verordnung die Möglichkeit eröffnet 
wird, die Durchführung von Veranstaltungen oder die Öffnung 
von Betrieben und Einrichtungen unter die 2G-Bedingung zu 
stellen gilt, bei Wahl dieser Möglichkeit, folgendes:
1. Es dürfen ausschließlich Personen im Sinne von § 8 Ab-

satz 2 Nummer 1 bis 4 eingelassen werden, ausgenommen 
sind
a) Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben; diese müssen negativ getestet sein, § 6 Absatz 3 
gilt entsprechend, und

b) Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft 
werden können; diese müssen mittels eines Tests gemäß 
§ 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 negativ getestet sein und 
die Impfunfähigkeit mittels einer ärztlichen Bescheini-
gung nachweisen,

2. Das Personal, das mit Kundinnen und Kunden oder Zu-
schauenden in unmittelbaren Kontakt kommt, darf nur aus 
Personen im Sinne von § 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 be-
stehen oder muss an jedem Tag des Arbeitseinsatzes eine 
negative Testung im Sinne von § 6 nachweisen, wobei die 
Verantwortlichen  in  diesem  Fall  verpflichtet  sind,  das  Er-
gebnis der Testung zu dokumentieren,

3. In den Bereichen der Betriebs- oder Veranstaltungsräume, in 
denen die 2G-Bedingung gilt, dürfen sich keine Personen 
aufhalten, die nicht unter Nummer 1 fallen; Nummer 2 gilt 
entsprechend,

4. Die Verantwortlichen haben das Vorliegen der Vorausset-
zung nach den Nummern 1 bis 3 sicherzustellen und Perso-
nen, auf die diese Voraussetzungen nicht zutreffen, den Zu-
tritt zu verweigern; sie dürfen hierfür Nachweise im Sinne 
von § 8 Absatz 2 überprüfen; der Nachweis der Impfung 
gegen oder der Genesung von SARS-CoV-2 muss digital 
verifizierbar sein; beim Zutritt müssen die Nachweise digital 
verifiziert und mit einem Lichtbildausweis abgeglichen wer-
den,

5. Für die Dauer der Geltung der 2G-Bedingung haben die Ver-
antwortlichen auf die Geltung der 2G-Bedingung in geeig-
neter Weise, insbesondere im Eingangsbereich hinzuweisen.

(3) Die Voraussetzungen von Absatz 2 Nummer 1 bis 5 gelten 
entsprechend, soweit die Geltung der 2G-Bedingung in dieser 
Verordnung vorgeschrieben wird.“

6. Die §§ 11 bis 14a werden wie folgt gefasst:

„§ 11 
Veranstaltungen

(1) Eine Veranstaltung im Sinne dieser Verordnung ist ein 
zeitlich begrenztes und geplantes Ereignis mit einer definierten 
Zielsetzung oder Absicht, einer Programmfolge mit themati-
scher, inhaltlicher Bindung oder Zweckbestimmung in der ab-
gegrenzten Verantwortung einer Veranstalterin oder eines Ver-
anstalters, einer Person, Organisation oder Institution, an dem 
eine Gruppe von Menschen teilnimmt. Versammlungen im Sin-
ne von Artikel 8 des Grundgesetzes und Artikel 26 der Verfas-
sung von Berlin stellen keine Veranstaltung dar. Für die in dieser 
Verordnung besonders geregelten Veranstaltungen und Veran-

staltungsformen gelten ausschließlich die dort jeweils genann-
ten Vorgaben, soweit nichts anderes bestimmt ist.

(2) Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als  
20 zeitgleich anwesenden Personen dürfen nur unter der 2G-Be-
dingung stattfinden. Personen, die bei Veranstaltungen künstleri-
sche Darbietungen aufführen oder sonst für den Ablauf der Ver-
anstaltung unabdingbare, nicht von anderen Personen vertretba-
re Beiträge einbringen, müssen nicht zum Personenkreis nach 
§ 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 gehören, wenn sie eine negative 
Testung im Sinne von § 6 nachweisen. Die Anwesenheit der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist zu dokumentieren. § 1 Ab-
satz 2 findet keine Anwendung. Für gastronomische Angebote 
auf Veranstaltungen gilt § 18 Absatz 1 entsprechend.

(3) Auf Veranstaltungen im Freien sind die Zuweisung fester 
Plätze und die Bestuhlung und Anordnung der Tische so vorzu-
nehmen, dass zwischen Personen, die nicht zum engsten Ange-
hörigenkreis gehören, ein Mindestabstand von 1,5 Metern ein-
gehalten wird. Der Mindestabstand nach Satz 1 und § 1 Absatz 2 
kann unterschritten werden, wenn alle anwesenden Besucherin-
nen und Besucher negativ getestet sind. An Veranstaltungen im 
Freien mit mehr als 100 zeitgleich anwesenden Personen dürfen 
nur Personen teilnehmen, die negativ getestet sind. Für Teilneh-
merinnen  und  Teilnehmer  besteht  eine  Maskenpflicht,  es  sei 
denn sie halten sich an einem festen Platz auf. Die Anwesenheit 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist zu dokumentieren. Für 
gastronomische Angebote auf Veranstaltungen gilt § 18 Ab-
satz 1 entsprechend. Veranstaltungen im Freien können unter der 
2G-Bedingung stattfinden, dann finden die Sätze 1 bis 4 sowie 
§ 1 Absatz 2 keine Anwendung; Absatz 2 Satz 2 gilt entspre-
chend. Die Sätze 1 bis 7 gelten für Veranstaltungen in geschlos-
senen Räumen mit bis zu 20 zeitgleich anwesenden Personen 
entsprechend.
(4) Veranstaltungen im Freien mit mehr als 2 000 zeitgleich An-

wesenden sind verboten. Veranstaltungen in geschlossenen Räu-
men mit mehr als 1 000 zeitgleich Anwesenden sind verboten.

(5) Abweichend von Absatz 4 Satz 2 können Veranstaltungen 
in geschlossenen Räumen mit mehr als den dort genannten zeit-
gleich anwesenden Personen, höchstens jedoch mit bis zu 2 000 
zeitgleich anwesenden Personen, durchgeführt werden, sofern 
die Vorgaben des Hygienerahmenkonzeptes der für Kultur, der 
für Wirtschaft oder der für Sport zuständigen Senatsverwaltung, 
das mindestens Vorgaben zur maschinellen Belüftung enthalten 
muss, eingehalten werden. Veranstaltungen mit mehr als 2 000 
zeitgleich anwesenden Personen können durch die jeweils fach-
lich zuständige Senatsverwaltung zugelassen werden. Die Krite-
rien, die für die Zulassung mindestens erfüllt sein müssen, kann 
die jeweils fachlich zuständige Senatsverwaltung in einem be-
reichsspezifischen  Hygienerahmenkonzept  festlegen.  Von  den 
Vorgaben des Absatzes 2 darf dabei nicht abgewichen werden, 
diese gelten insoweit auch für Veranstaltungen im Freien. Die 
Zulassung kann sich auch auf bestimmte Veranstaltungsformen 
sowie einzelne Veranstaltungsorte beziehen.

(6) Bestattungen und Trauerfeiern auf Friedhöfen oder bei Be-
stattungsunternehmen unterliegen nicht den Personenobergren-
zen nach Absatz 4. Hiervon nicht erfasste Beerdigungen und 
Feierlichkeiten anlässlich einer Beerdigung sowie private Ver-
anstaltungen und Veranstaltungen im Familien-, Bekannten- 
oder Freundeskreis, insbesondere Hochzeitsfeiern, Geburtstags-
feiern, Abschlussfeiern oder Feierlichkeiten anlässlich religiöser 
Feste sind abweichend von Absatz 4 im Freien mit bis zu  
100 zeitgleich anwesenden Personen und in geschlossenen Räu-
men mit bis zu 50 zeitgleich anwesenden Personen zulässig. Die 
für die Durchführung der jeweiligen Feier erforderlichen Perso-
nen sowie der Personenkreis nach § 8 Absatz 2 und Kinder unter  
14 Jahren bleiben bei der Bemessung der Personenobergrenze 
des Satzes 2 unberücksichtigt. Absatz 2 findet nur bei mehr als 
20  zeitgleich  Anwesenden  Anwendung.  Dieser  Absatz  findet 
keine Anwendung, wenn die jeweilige Veranstaltung gewerblich 
durchgeführt wird.
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hervorgehen. Die Versammlungsbehörde kann die Vorlage die-
ses Schutz- und Hygienekonzepts von der die Versammlung ver-
anstaltenden Person verlangen und beim zuständigen Gesund-
heitsamt eine infektionsschutzrechtliche Bewertung des Kon-
zepts einholen. Bei der Durchführung der Versammlungen ist 
die Einhaltung des Schutz- und Hygienekonzepts von der Ver-
sammlungsleitung sicherzustellen.

(2) Für Teilnehmende an Versammlungen unter freiem Him-
mel im Sinne von Artikel 8 des Grundgesetzes und Artikel 26 
der Verfassung von Berlin besteht eine Maskenpflicht. Wird die 
Versammlung als Aufzug unter ausschließlicher Nutzung von 
Kraftfahrzeugen durchgeführt, gilt § 10 Absatz 3 Nummer 2 ent-
sprechend. § 19 Absatz 1 Nummer 1 des Versammlungsfrei-
heitsgesetzes Berlin vom 23. Februar 2021 (GVBl. S. 180) steht 
dem Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske zum Infek-
tionsschutz nicht entgegen.

(3) Versammlungen in geschlossenen Räumen dürfen nur 
unter der 3G-Bedingung  stattfinden. Für Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer besteht eine Maskenpflicht, es sei denn, sie halten 
sich auf einem festen Platz auf und können den Mindestabstand 
jederzeit einhalten.

(4) Versammlungen in geschlossenen Räumen können unter 
der 2G-Bedingung stattfinden, dann finden Absatz 1 Satz 1, Ab-
satz 3 sowie § 1 Absatz 2 keine Anwendung.

§ 14a 
Wahlen und Abstimmungen

(1) Für die Wahlhandlung und die Ermittlung und Feststellung 
des Wahlergebnisses bei den Wahlen zum Deutschen Bundestag, 
zum Abgeordnetenhaus von Berlin und den Bezirksverordneten-
versammlungen gelten für den Infektionsschutz ausschließlich 
die nachfolgenden Absätze.

(2) In Wahlräumen, ihren Zugängen, Wartebereichen und 
Warteschlangen besteht Maskenpflicht; § 2 Absatz 1 und 2 gilt 
entsprechend.  Die Maskenpflicht  gilt  nicht  für Wahlhelfende, 
die dem Personenkreis des § 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 ange-
hören und dies dem Wahlvorstand nachweisen,
1. während der Wahlhandlung, soweit sie durch geeignete 

Schutzmaßnahmen oder Schutzvorrichtungen zur Verringe-
rung der Ausbreitung übertragungsfähiger Tröpfchenparti-
kel (insbesondere Spuckschutzwände) geschützt sind, und

2. während der Ermittlung des Wahlergebnisses.
In einzelnen Briefwahllokalen, in denen auf Grund der besonde-
ren räumlichen Verhältnisse ein verringertes Infektionsrisiko be-
steht, können die Bezirke mit Zustimmung des Gesundheitsam-
tes anordnen, dass negativ Getestete im Sinne von § 6 von der 
Maskenpflicht  befreit  sind,  solange  sie  sich  an  einem  festen 
Platz aufhalten.

(3) Im Wahlraum dürfen sich gleichzeitig nur so viele Wahl-
beobachtende aufhalten, dass sie von anderen Anwesenden so-
weit möglich den Mindestabstand nach § 1 Absatz 2 Satz 1 ein-
halten können. Begehren mehr Wahlbeobachtende Zugang, als 
im Sinne des Satzes 1 Platz zur Verfügung steht, trifft der Wahl-
vorstand nach § 31 des Bundeswahlgesetzes vom 23. Juli 1993 
(BGBl. I S. 1288, 1594), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 3. Juni 2021 (BGBl. I S. 1482) geändert worden ist, und 
§ 55 der Bundeswahlordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. April 2002 (BGBl. I S. 1376), die zuletzt durch 
Artikel 10 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) 
geändert worden ist, eine Regelung, die nach Möglichkeit alle 
Interessierten, gegebenenfalls zeitlich begrenzt, gleichmäßig be-
rücksichtigt.

(4) Warteschlangen sind außerhalb des Wahlraumes zu bilden. 
In den Zugängen zum Wahlraum und in Wartebereichen gilt die 
Abstandspflicht nach § 1 Absatz 2 Satz 1.
(5) Die Pflicht zur Absonderung nach § 7 oder vom zuständi-

gen Gesundheitsamt angeordnete Maßnahmen zur Absonderung 

(7) In geschlossenen Räumen darf gemeinsam nur gesungen 
werden, wenn die in einem Hygienerahmenkonzept nach § 5 
Absatz 2 oder einer auf Grund von § 39 erlassenen Rechtsver-
ordnung der für Kultur zuständigen Senatsverwaltung festgeleg-
ten Hygiene- und Infektionsschutzstandards eingehalten wer-
den. Satz 1 gilt nicht für das Singen im engsten Angehörigen-
kreis.

§ 12 
Besondere Veranstaltungen

(1) Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften müssen 
für die Durchführung von religiös-kultischen Veranstaltungen 
im Sinne des Artikel 4 des Grundgesetzes und Artikel 29 Ab-
satz 1 der Verfassung von Berlin ein Schutz- und Hygienekon-
zept etabliert haben, welches dem aktuellen Hygienerahmen-
konzept der für Kultur zuständigen Senatsverwaltung entspricht 
oder über dessen Bestimmungen hinausgeht. Für Teilnehmende 
an religiös-kultischen Veranstaltungen in geschlossenen Räu-
men besteht eine Maskenpflicht, es sei denn, die Teilnehmenden 
halten sich an einem festen Platz auf. § 11 Absatz 8 findet keine 
Anwendung.

(2) Für Veranstaltungen, einschließlich Sitzungen, des Euro-
päischen Parlaments, seiner Fraktionen und Ausschüsse, des 
Deutschen Bundestages, seiner Fraktionen und Ausschüsse, des 
Bundesrates und seiner Ausschüsse, des Abgeordnetenhauses, 
seiner Fraktionen und Ausschüsse, des Europäischen Rates, des 
Rates der Europäischen Union, der Europäischen Kommission, 
der Bundesregierung, des Senats von Berlin, des Rats der Bür-
germeister und seiner Ausschüsse, des Verfassungsgerichtshofes 
von Berlin, der Bezirksverordnetenversammlungen, ihrer Frak-
tionen und Ausschüsse sowie der Auslandsvertretungen, der Or-
gane der Rechtspflege, der Organe, Gremien und Behörden der 
Europäischen Union, der internationalen Organisationen, des 
Bundes und der Länder und anderer Stellen und Einrichtungen, 
die öffentlich-rechtliche Aufgaben wahrnehmen, regeln die je-
weiligen Institutionen die Schutz- und Hygienemaßnahmen in 
eigener Verantwortung.

(3) Veranstaltungen, die auf Grund von gesetzlichen Vor-
schriften  stattfinden,  die  der Wahrnehmung  gesetzlich  vorge-
schriebener Mitbestimmungs- oder Mitwirkungsrechte dienen, 
dürfen nur unter der 3G-Bedingung stattfinden. Für Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer besteht eine Maskenpflicht, es sei denn, 
sie halten sich auf einem festen Platz auf und können den Min-
destabstand jederzeit einhalten. Die Anwesenheit der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer ist zu dokumentieren.

§ 13 
Parteiversammlungen

Für Parteiversammlungen sowie Versammlungen von Wäh-
lergemeinschaften die auf Grund des Parteiengesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1994 (BGBl. I 
S. 149), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. August 
2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung oder zur Vorbereitung der Teilnahme an allge-
meinen Wahlen durchgeführt werden, gilt § 12 Absatz 3 entspre-
chend.

§ 14 
Versammlungen

(1) Bei der Durchführung von Versammlungen im Sinne von 
Artikel 8 des Grundgesetzes und Artikel 26 der Verfassung von 
Berlin ist der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Teil-
nehmenden, die nicht zum engsten Angehörigenkreis gehören, 
stets einzuhalten. Die die Versammlung veranstaltende Person 
hat ein individuelles Schutz- und Hygienekonzept zu erstellen, 
aus dem die vorgesehenen Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Mindestabstands und der jeweils zu beachtenden Hygienere-
geln, wie das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske oder 
der Verzicht auf gemeinsame Sprechchöre durch die Teilneh-
menden während der Versammlung, sowie zur Gewährleistung 
der nach der nutzbaren Fläche des Versammlungsortes zulässi-
gen Teilnehmendenzahl bei der Durchführung der Versammlung 
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bleiben unberührt und gelten auch für den Besuch eines Wahl-
lokals.

(6) Maßnahmen zur Durchsetzung dieser Verordnung inner-
halb der Wahlräume dürfen von den zuständigen Behörden nur 
mit Zustimmung des Wahlvorstandes getroffen werden.“

7. Die §§ 17 bis 19 werden wie folgt gefasst:

„§ 17 
Dienstleistungen

(1)  Dienstleistungen  im  Bereich  der  Körperpflege  wie  Fri-
seurbetriebe, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios 
und ähnliche Betriebe sowie Sonnenstudios dürfen nur unter der 
2G-Bedingung angeboten werden. § 1 Absatz 2 und § 15 Ab-
satz 1 finden keine Anwendung.

(2) Absatz 1 gilt nicht für medizinisch notwendige Behand-
lungen, insbesondere Physio- und Ergotherapie, Logopädie, 
Podologie, Fußpflege und Behandlungen durch Heilpraktikerin-
nen und Heilpraktiker. Bei Behandlungen nach Satz 1 ist vom 
Personal eine medizinische Gesichtsmaske und von Kundinnen 
und Kunden eine FFP2-Maske zu tragen.

(3) Bei der entgeltlichen Erbringung sexueller Dienstleistun-
gen sind gesichtsnahe Praktiken nicht erlaubt. Die Erbringung 
sexueller Dienstleistungen ist nicht zulässig in Prostitutionsfahr-
zeugen im Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes. Die Organi-
sation oder die Durchführung von Prostitutionsveranstaltungen 
im Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes sind untersagt. Das 
Angebot der Dienstleistungen nach Satz 1 ist nur nach Termin-
vereinbarung und ausschließlich an einzelne Personen erlaubt. 
Sexuelle Dienstleistungen dürfen nur unter der 2G-Bedingung 
angeboten werden. Beim Aufenthalte in Prostitutionsstätten und 
bei der Erbringung sexueller Dienstleistungen müssen Personal 
und Personen, die sexuelle Dienstleistungen in Anspruch neh-
men, eine FFP2-Maske tragen. Die Organisation und Durchfüh-
rung von Prostitutionsveranstaltungen ist nur unter der 2G-Be-
dingung zulässig.

(4) Die Anwesenheit von Kundinnen und Kunden, die Dienst-
leistungen im Sinne von Absatz 1 und 3 in Anspruch nehmen, ist 
zu dokumentieren.

§ 18 
Gastronomie

(1) Gaststätten im Sinne des Gaststättengesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 20. November 1998 (BGBl. I 
S. 3418), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10. 
März 2017 (BGBl. I S. 420) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung und Kantinen dürfen, soweit geschlossene 
Räume betroffen sind, nur unter der 2G-Bedingung geöffnet 
werden; dies gilt nicht für die bloße Nutzung sanitärer Anlagen 
und bei Kantinen nicht soweit diese ausschließlich Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter versorgen. § 1 Absatz 2 und § 15 Ab-
satz 1 finden keine Anwendung.

(2) Soweit keine geschlossenen Räume betroffen sind, ist die 
Bestuhlung und Anordnung der Tische im Außenbereich der 
Gaststätten und Kantinen so vorzunehmen, dass zwischen Per-
sonen, die untereinander nicht zum engsten Angehörigenkreis 
gehören, ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. 
Im Abstandsbereich dürfen sich keine Personen aufhalten. Ein 
verstärktes Reinigungs- und Desinfektionsregime ist sicherzu-
stellen. Je Sitz- oder Tischgruppe gelten die Kontaktbeschrän-
kungen gemäß § 9. Abweichend von § 1 Absatz 2 Satz 1 darf der 
Mindestabstand innerhalb der Sitz- oder Tischgruppe unter-
schritten werden. Speisen und Getränke dürfen nur am Tisch 
verzehrt werden. Gaststätten können auch soweit keine ge-
schlossenen Räume betroffen sind unter der 2G-Bedingung ge-
öffnet werden, dann finden die Sätze 1 bis 6, § 1 Absatz 2 und 
§ 15 Absatz 1 keine Anwendung.

(3) Die Öffnung von geschlossenen Räumen von Gaststätten 
nach Absatz 1 ist nur zulässig, wenn die Vorgaben eines Hygie-
nerahmenkonzepts nach § 5 Absatz 2 der für Wirtschaft zustän-

digen Senatsverwaltung, das mindestens Vorgaben zur Belüf-
tung der Räume enthalten muss, eingehalten werden. Die An-
wesenheit der Gäste in Gaststätten und Kantinen ist zu 
dokumentieren, soweit diese nicht ausschließlich Speisen oder 
Getränke abholen.

§ 19 
Touristische Angebote, Beherbergung

(1) Ausflugsfahrten im Sinne des § 48 des Personenbeförde-
rungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Au-
gust 1990 (BGBl. I S. 1690), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 16. April 2021 (BGBl. I S. 822) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung, Stadtrundfahrten, Schiffs-
ausflügen und vergleichbaren Angeboten zu touristischen Zwe-
cken dürfen, soweit geschlossene Räume betroffen sind, nur 
unter der 2G-Bedingung angeboten werden, § 1 Absatz 2 und 
§ 15 finden keine Anwendung. Angebote nach Satz 1 dürfen, so-
weit keine geschlossenen Räume betroffen sind, nur unter der 
3G-Bedingung angeboten werden; sie können auch unter der 
2G-Bedingung angeboten werden, dann findet § 1 Absatz 2 kei-
ne Anwendung.

(2) Übernachtungen in Hotels, Beherbergungsbetrieben, Fe-
rienwohnungen und ähnlichen Einrichtungen dürfen von den 
Betreiberinnen und Betreibern angeboten werden, wenn die Vor-
gaben eines Hygienerahmenkonzepts nach § 5 Absatz 2 der für 
Wirtschaft zuständigen Senatsverwaltung, das mindestens Vor-
gaben zur Belüftung der Räume enthalten muss, eingehalten 
werden. Beherbergt werden dürfen nur Personen, die am Tag der 
Anreise negativ getestet sind und darüber hinaus an jedem drit-
ten Tag des Aufenthalts ein negatives Testergebnis nachweisen. 
Abweichend von § 18 Absatz 1 ist die Bewirtung von beherberg-
ten Personen zulässig, wobei diese, soweit geschlossene Räume 
betroffen sind, zeitlich oder räumlich vom sonstigen Gastrono-
miebetrieb getrennt stattfinden muss. Angebote nach Satz 1 kön-
nen unter der 2G-Bedingung angeboten werden.

(3) Die Anwesenheit der Teilnehmenden bei Angeboten nach 
Absatz 1 und Gästen in Einrichtungen nach Absatz 2 ist zu do-
kumentieren.“

8. Die §§ 21 bis 22 werden wie folgt gefasst:

„§ 21 
Homeoffice und Maskenpflicht

(1) Gewerbliche und öffentliche Arbeitgeberinnen und Arbeit-
geber werden dazu angehalten, dass im Falle von Büroarbeits-
plätzen höchstens 50 Prozent der eingerichteten Büroarbeits-
plätze in einer Arbeitsstätte gemäß § 1 Absatz 1 der Arbeitsstät-
tenverordnung vom 12. August 2004 (BGBl. I S. 2179), die 
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3334) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung zeitgleich genutzt werden.

(2) Ausgenommen von Absatz 1 sind Büroarbeitsplätze, die 
aus Gründen des mit der Tätigkeit verbundenen Kunden- oder 
Patientenkontaktes, der Entgegennahme von Notrufen oder 
Störfällen, zur Überwachung betrieblicher Anlagen, für das 
Funktionieren  der Rechtspflege,  des  Justizvollzugs,  der Kern-
aufgaben öffentlicher Verwaltung sowie für die Berufsausbil-
dung nach § 1 des Berufsbildungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920), das durch 
Artikel 16 des Gesetzes vom 28. März 2021 (BGBl. I S. 591) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung eine Prä-
senz in der Arbeitsstätte zwingend erfordern.

(3) In Büro- und Verwaltungsgebäuden besteht für Beschäf-
tigte sowie Besucherinnen und Besucher eine Maskenpflicht, es 
sei denn, sie halten sich an einem festen Platz auf und können 
den Mindestabstand jederzeit einhalten.

§ 22 
Testangebotspflicht

(1) Private und öffentliche Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, 
einschließlich der Justiz, sind verpflichtet,  ihren Mitarbeiterin-
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§ 28 
Berufliche Bildung

(1) In der beruflichen Bildung besteht in geschlossenen Räu-
men eine Maskenpflicht. Die Pflicht zum Tragen einer medizini-
schen Gesichtsmaske besteht nicht, soweit sich die Teilnehmen-
den an dem ihnen zugewiesenen festen Platz aufhalten und für 
alle Plätze die Einhaltung des Mindestabstands sichergestellt ist.
(2) In der beruflichen Bildung nach Absatz 1 tätige und daran 

teilnehmende Personen, haben zweimal wöchentlich jeweils ne-
gative Testergebnisse an nicht aufeinanderfolgenden Tagen 
nachzuweisen, soweit sie an mehreren Tagen der Woche anwe-
send sind. Erfolgt die Tätigkeit oder Teilnahme lediglich an 
einem Tag der Woche, ist nur ein negatives Testergebnis am Tag 
der Tätigkeit nachzuweisen.

(3) Für Maßnahmen zur Förderung der Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.“

12. § 29 wird wie folgt gefasst:

„§ 29 
Kulturelle Einrichtungen

(1) Kinos, Theater, Opernhäuser, Konzerthäuser und andere 
kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungsstätten in öffentli-
cher und privater Trägerschaft dürfen für den Publikumsverkehr 
entsprechend der Regelungen des § 11 geöffnet werden.

(2) Museen, Galerien und Gedenkstätten dürfen, soweit ge-
schlossene Räume betroffen sind, nur unter der 2G-Bedingung 
geöffnet werden.

(3) Bei der Öffnung von Bibliotheken und Archiven sind die 
Vorgaben zur Zutrittssteuerung einzuhalten.

(4) Die Anwesenheit der Besucherinnen und Besucher von 
Einrichtungen nach Absatz 1 ist zu dokumentieren, soweit auch 
geschlossene Räume betroffen sind.

(5) Angebote der kulturellen sowie historisch-politischen Bil-
dung in Kultureinrichtungen dürfen entsprechend der Regelun-
gen des § 12 Absatz 3 in Präsenz stattfinden.“

13. § 31 wird wie folgt gefasst:

„§ 31 
Gedeckte Sportanlagen, Fitness-,  

Tanzstudios und ähnliche Einrichtungen
(1) Die Sportausübung in gedeckten Sportanlagen, Fitness- 

und Tanzstudios und ähnlichen Einrichtungen ist nur unter der 
2G-Bedingung zulässig. Die Unterschreitung des Mindestab-
stands nach § 1 Absatz 2 ist zulässig.

(2) Die Öffnung von Fitness- und Tanzstudios und ähnlichen 
Einrichtungen ist nur zulässig, wenn die in einem gemeinsamen 
Hygienerahmenkonzept der für Sport und für Wirtschaft zustän-
digen Senatsverwaltungen festgelegten Hygiene- und Infek-
tionsschutzstandards eingehalten werden. Das Hygienerahmen-
konzept nach Satz 1 muss mindestens Vorgaben zu Personen-
obergrenzen,  Terminbuchungspflichten  und  zur  Belüftung  der 
Räume enthalten.

(3) Die 2G-Bedingung nach Absatz 1 gilt nicht
1. für den engsten Angehörigenkreis, soweit keine anderen 

Personen beteiligt sind,
2. für Bundes- und Landeskaderathletinnen und -athleten, Pro-

filigen und Berufssportlerinnen und Berufssportler,
3. für ärztlich verordneten Rehabilitationssport oder ärztlich 

verordnetes Funktionstraining im Sinne des § 64 Absatz 1 
Nummer 3 und 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt 
durch Artikel 7c des Gesetzes vom 27. September 2021 
(BGBl. I S. 4530) geändert worden ist, in der jeweils gelten-
den Fassung in festen Gruppen von bis zu höchstens zehn 
Personen zuzüglich einer übungsleitenden Person; bei be-
sonderen im Einzelfall zu begründenden Härtefällen ist die 
Beteiligung weiterer Personen zulässig, soweit dies zwin-

nen und Mitarbeitern, die ihre Arbeit mindestens zum Teil an 
ihrem Arbeitsplatz in Präsenz verrichten, zweimal pro Woche 
ein Angebot über eine kostenlose Testung in Bezug auf eine In-
fektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mittels eines Point-
of-Care (PoC)-Antigen-Tests zu unterbreiten und diese Testun-
gen zu organisieren. Die Pflicht nach Satz 1 kann dadurch erfüllt 
werden, dass den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Point-of-
Care (PoC)-Antigen-Tests zur Selbstanwendung zur Verfügung 
gestellt werden.

(2) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Regel im Rah-
men ihrer Tätigkeit körperlichen Kontakt zu Kundinnen und 
Kunden oder sonstigen Dritten haben und solche, die im Rah-
men von Veranstaltungen im Sinne des § 11 als Funktionsperso-
nal mit Publikumskontakt tätig sind, sind verpflichtet, das An-
gebot nach Absatz 1 wahrzunehmen; diese Pflicht kann mittels 
Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests zur Selbstanwendung nur 
erfüllt werden, soweit die Anwendung unter Aufsicht erfolgt.

(3) Selbstständige, die im Rahmen ihrer Tätigkeit körperli-
chen Kontakt zu Kundinnen und Kunden oder sonstigen Dritten 
haben und solche, die im Rahmen von Veranstaltungen im Sinne 
des § 11 als Funktionspersonal mit Publikumskontakt tätig sind, 
sind verpflichtet, zweimal pro Woche, eine Testung in Bezug auf 
eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mittels eines 
Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests vornehmen zu lassen und 
die ihnen ausgestellten Nachweise über die Testungen für die 
Dauer von vier Wochen aufzubewahren und den zuständigen 
Behörden  zur Kontrolle  der  vorstehenden Verpflichtungen  auf 
Verlangen zugänglich zu machen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nur, soweit ausreichend Tests 
zur Verfügung stehen und deren Beschaffung zumutbar ist.“

9. In § 23 Absatz 2 wird die Angabe „§ 11“ durch die Angabe „§ 12 
Absatz 3“ ersetzt.

10. § 26 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) An Hochschulen besteht eine Maskenpflicht. Sofern der 

Mindestabstand nach § 1 Absatz 2 nicht unterschritten wird und 
alle anwesenden Personen im Sinne des Absatzes 1 negativ ge-
testet sind, besteht die Maskenpflicht nicht am fest zugewiese-
nen Platz.“

11. Die §§ 27 bis 28 werden wie folgt gefasst:

„§ 27 
Weitere Bildungseinrichtungen

(1) An Volkshochschulen sowie weiteren Einrichtungen der 
allgemeinen Erwachsenenbildung, Musikschulen, Jugendkunst-
schulen, Jugendverkehrsschulen, Gartenarbeitsschulen sowie 
freien Einrichtungen im Sinne des Schulgesetzes und ähnlichen 
Bildungseinrichtungen besteht in geschlossenen Räumen eine 
Maskenpflicht. Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Ge-
sichtsmaske besteht nicht, soweit sich die Teilnehmenden an 
dem ihnen zugewiesenen festen Platz aufhalten und für alle Plät-
ze die Einhaltung des Mindestabstands sichergestellt ist.

(2) Im Lehr-, Betreuungs- und Prüfungsbetrieb tätige sowie 
daran teilnehmende Personen in den in Absatz 1 genannten Ein-
richtungen haben zweimal wöchentlich jeweils negative Test-
ergebnisse an nicht aufeinanderfolgenden Tagen nachzuweisen, 
soweit sie an mehreren Tagen der Woche an Präsenzformaten 
oder Präsenzprüfungen teilnehmen. Erfolgt die Tätigkeit oder 
Teilnahme lediglich an einem Tag der Woche, ist nur ein negati-
ves Testergebnis am Tag der Tätigkeit nachzuweisen.

(3) Darüber hinaus gilt, dass Angebote an den in Absatz 1 ge-
nannten Bildungseinrichtungen, bei denen es zu sportlicher Be-
tätigung, körperlich anstrengender Bewegung und direktem 
Körperkontakt kommt, nur unter Beachtung der Regelungen der 
§§ 30 bis 32 zulässig sind.

(4) Fahrschulen, Bootsschulen, Flugschulen und ähnliche 
Einrichtungen dürfen nur von Kundinnen und Kunden aufge-
sucht werden, die negativ getestet sind.



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      77. Jahrgang      Nr. 78      13. November 2021 1227

gend notwendig ist, um den Teilnehmenden die Ausübung 
des Rehabilitationssports oder Funktionstrainings zu ermög-
lichen,

4. für Kinder im Alter bis einschließlich 14 Jahren, wenn der 
Sport in festen Gruppen von maximal 20 anwesenden Perso-
nen zuzüglich einer betreuenden Person ausgeübt wird,

5.  für Teilnehmende  im Bereich der beruflichen Bildung,  für 
diese gilt die Verpflichtung nach § 8a Absatz 2 Nummer 2 
entsprechend.

(4) In gedeckten Sportanlagen, Fitness- und Tanzstudios und 
ähnlichen Einrichtungen ist, außer während der Sportausübung, 
eine medizinische Gesichtsmaske zu tragen. Die Anwesenheit 
der die Einrichtungen nach den Absätzen 1 und 2 Nutzenden ist 
zu dokumentieren.“

14. In § 32 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Testpflicht“ durch das 
Wort „2G-Bedingung“ ersetzt.

15. Die §§ 33 bis 34 werden wie folgt gefasst:

„§ 33 
Wettkampfbetrieb

(1) Der professionelle sportliche Wettkampfbetrieb ist zuläs-
sig, soweit er im Rahmen eines Nutzungs- und Hygienekonzep-
tes des jeweiligen Sportfachverbandes stattfindet. Alle am Wett-
kampfbetrieb in gedeckten Sportanlagen, Fitness-, Tanzstudios 
und ähnlichen Einrichtungen beteiligten Personen müssen nega-
tiv getestet sein und dies vor Betreten der Sportstätte nachwei-
sen. Für den Wettkampfbetrieb im Freien gilt Satz 2, wenn mehr 
als 100 Personen anwesend sind. Im Übrigen gelten die Vorga-
ben des § 12 Absatz 3.

(2) Die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen kann 
unter die 2G-Bedingung gestellt werden, dann finden die §§ 1 
Absatz 2 und 31 Absatz 4 Satz 1 keine Anwendung. Personen, 
die an sportlichen Wettkämpfen teilnehmen, müssen nicht zum 
Personenkreis nach § 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 gehören, wenn 
sie eine negative Testung im Sinne von § 6 nachweisen.

(3) Für den nicht professionellen sportlichen Wettkampfbe-
trieb gilt Absatz 1 entsprechend.

§ 34 
Freizeiteinrichtungen

(1) Tanzlustbarkeiten und ähnliche Unternehmen im Sinne 
der Gewerbeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202), die zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3504) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung dürfen, soweit ge-
schlossene Räume betroffen sind, nur unter der 2G-Bedingung 
für den Publikumsverkehr geöffnet werden. Tanzlustbarkeiten 
im Freien dürfen nur unter der 3G-Bedingung für den Publi-
kumsverkehr geöffnet werden. Im Übrigen gelten die Vorgaben 
des § 11, § 1 Absatz 2 findet keine Anwendung.

(2) Saunen, Thermen und ähnliche Einrichtungen dürfen nur 
unter der 2G-Bedingung geöffnet werden. Die Vorgaben zur Zu-
trittssteuerung sind einzuhalten. Die Sätze 1 und 2 gelten auch 
für entsprechende Bereiche in Beherbergungsbetrieben und ähn-
lichen Einrichtungen.

(3) Vergnügungsstätten im Sinne der Baunutzungsverordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 
2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist, Freizeitparks und 
Betriebe für Freizeitaktivitäten sowie Spielhallen, Spielbanken, 
Wettvermittlungsstellen und ähnliche Betriebe dürfen, soweit 
geschlossene Räume betroffen sind, nur unter der 2G-Bedin-
gung geöffnet werden. Die Vorgaben zur Zutrittssteuerung sind 
einzuhalten.

(4) Der Zoologische Garten Berlin einschließlich des Aqua-
riums, der Tierpark Berlin Friedrichsfelde und der Botanische 
Garten Berlin dürfen, soweit geschlossene Räume betroffen 

sind, nur unter der 2G-Bedingung geöffnet werden. Die Vorga-
ben zur Zutrittssteuerung sind einzuhalten.

(5) Für Besucherinnen und Besucher von in den Absätzen 2 
bis 4 genannten Einrichtungen und Stätten besteht eine Masken-
pflicht. Die Pflicht nach Satz 1 besteht nicht während der Nut-
zung von Schwimmbecken und während des Saunierens.

(6) Die Anwesenheit von Besucherinnen und Besuchern in 
den in Absatz 1 bis 4 genannten Einrichtungen und Stätten ist zu 
dokumentieren, soweit auch geschlossene Räume betroffen 
sind.“

16. § 35 wird wie folgt gefasst:

„§ 35 
Gesundheitseinrichtungen, Krankenhäuser

(1) Besucherinnen und Besucher in Krankenhäusern müssen 
negativ getestet sein, dies gilt nicht für den Besuch von 
Schwerstkranken und Sterbenden, wobei alle erforderlichen 
Schutzmaßnahmen zum Schutz der anderen Patientinnen und 
Patienten, Besucherinnen und Besucher und des Personals er-
griffen werden müssen. In Krankenhäusern müssen Besucherin-
nen und Besucher eine FFP2-Maske tragen; gleiches gilt für 
Patientinnen und Patienten sofern sie sich außerhalb ihres Zim-
mers aufhalten oder Besuch empfangen. Das Personal in Kran-
kenhäusern muss bei der unmittelbaren Versorgung vulnerabler 
Patientengruppen eine FFP2-Maske tragen. Das Personal in 
Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen muss eine 
medizinische Gesichtsmaske tragen. Patientinnen und Patienten 
sowie ihre Begleitpersonen müssen in Arztpraxen und anderen 
Gesundheitseinrichtungen eine FFP2-Maske tragen. Die Sätze 2 
bis 5 gelten nicht, soweit die jeweilige medizinische Behand-
lung dem Tragen einer Maske entgegensteht.

(2) Patientennah tätiges Personal in Krankenhäusern muss ne-
gativ getestet sein. Für die Testung des Personals findet § 22 An-
wendung mit der Maßgabe, dass Krankenhausträger über die in 
§  22 Absatz  1  geregelten  Verpflichtungen  hinaus  verpflichtet 
sind, jedem zum Dienst eingeteilten Mitglied des patientennah 
tätigen Personals einmal täglich eine Testung in Bezug auf eine 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mittels eines 
Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests anzubieten und diese Tes-
tung selbst zu organisieren. Die Pflicht zur Annahme des Test-
angebots besteht im Umfang des § 22 Absatz 2.

(3) Zugelassene Krankenhäuser dürfen planbare Aufnahmen, 
Operationen und Eingriffe unter der Voraussetzung durchführen, 
dass Reservierungs- und Freihaltevorgaben eingehalten werden 
und die Rückkehr in einen Krisenmodus wegen einer Verschär-
fung der Pandemielage jederzeit kurzfristig umgesetzt werden 
kann.

(4) Die Vorgaben für den Krankenhausbereich bestimmt die 
für das Krankenhauswesen zuständige Senatsverwaltung durch 
Rechtsverordnung nach § 39.“

17. § 38 wird aufgehoben.
18. In § 39 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „§ 22 Absatz 2 und“ 

gestrichen.
19. § 41 wird wie folgt gefasst:

„§ 41 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten richtet sich 
nach § 73 Absatz 1a Nummer 24 und Absatz 2 des Infektions-
schutzgesetzes und dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 
(BGBl. I S. 602), das zuletzt durch Artikel 31 des Gesetzes vom 
5. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4607) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung.

(2) Ordnungswidrigkeiten können nach § 73 Absatz 2 zweiter 
Halbsatz des Infektionsschutzgesetzes mit einer Geldbuße von 
bis zu 25 000 Euro geahndet werden.
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17. entgegen § 11 Absatz 4 Satz 2 oder Absatz 5 als Verantwort-
liche oder Verantwortlicher einer Veranstaltung in geschlos-
senen Räumen die Einhaltung der zulässigen Teilnehmen-
denzahl nicht gewährleistet und keine Ausnahme nach Ab-
satz 5, Absatz 6 Satz 1, § 12 oder § 23 vorliegt oder im Fall 
von Absatz 5 die Regeln des Hygienerahmenkonzepts der 
zuständigen Senatsverwaltung nicht einhält,

18. entgegen § 11 Absatz 3 als verantwortliche Veranstalterin 
oder verantwortlicher Veranstalter einer Veranstaltung die 
Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln nicht gewähr-
leistet,

19. entgegen § 11 Absatz 2 Satz 3 und Absatz 3 Satz 5, § 17 Ab-
satz 4, § 19 Absatz 3, § 29 Absatz 4, § 31 Absatz 4 Satz 2 
oder § 34 Absatz 6, jeweils in Verbindung mit § 4 Absatz 1 
bis 5, als Verantwortliche oder Verantwortlicher keine An-
wesenheitsdokumentation führt, diese nicht vollständig 
führt, sie nicht für die Dauer von zwei Wochen aufbewahrt 
oder speichert, sie auf deren Verlangen der zuständigen Be-
hörden nicht zugänglich macht, aushändigt oder auf sonstige 
Weise den Zugriff ermöglicht, sie nach Ablauf der Aufbe-
wahrungsfrist nicht vernichtet oder löscht oder anwesende 
Personen, die unvollständige oder offensichtlich falsche An-
gaben machen, den Zutritt oder den weiteren Verbleib nicht 
verwehrt, die Bescheinigung über eine Testung oder einen 
Impf- oder Genesenennachweis nicht einsieht, die Identität 
der die Bescheinigung vorlegenden Person nicht überprüft 
oder nicht sicherstellt, das digitale Anwendungen ordnungs-
gemäß genutzt werden und keine Ausnahme nach § 4 Ab-
satz 1 Nummer 7, Absatz 3 Satz 3, vorliegt,

20. entgegen § 11 Absatz 6 Satz 2 als Verantwortliche oder Ver-
antwortlicher von Beerdigungen und Feierlichkeiten anläss-
lich einer Beerdigung sowie privater Veranstaltungen ein-
schließlich Hochzeitsfeiern, Geburtstagsfeiern, Abschluss-
feiern oder Feierlichkeiten anlässlich religiöser Feste die 
Einhaltung der zulässigen Teilnehmendenzahl nicht gewähr-
leistet und keine Ausnahme nach Absatz 6 Satz 4 vorliegt,

21. entgegen § 11 Absatz 7 in geschlossenen Räumen gemein-
sam singt, ohne die im Hygienerahmenkonzept oder in einer 
Rechtsverordnung der für Kultur zuständigen Senatsverwal-
tung festgelegten Hygiene- und Infektionsstandards einzu-
halten, soweit keine Ausnahme nach Satz 2 vorliegt,

22. (aufgehoben)
23. entgegen § 14 Absatz 1 Satz 1 bei Versammlungen den Min-

destabstand von 1,5 Metern zu anderen Teilnehmenden, die 
nicht zum engsten Angehörigenkreis gehören, nicht einhält,

24. entgegen § 14 Absatz 1 Satz 2 und 3 als die Versammlung 
veranstaltende Person kein Schutz- und Hygienekonzept er-
stellt oder dieses auf Verlangen der Versammlungsbehörde 
nicht vorlegt,

25. entgegen § 14 Absatz 1 Satz 4 als die Versammlung leitende 
Person die Einhaltung des Schutz- und Hygienekonzepts bei 
der Durchführung der Versammlung nicht sicherstellt,

26. entgegen § 14 Absatz 3 Satz 1 an einer Versammlung in ge-
schlossen Räumen teilnimmt, ohne negativ getestet zu sein,

27. entgegen § 16 Absatz 1 als Verantwortliche oder Verant-
wortlicher einer Verkaufsstelle, eines Kaufhauses oder eines 
Einkaufszentrums (Mall) die Vorgaben der Zutrittssteuerung 
gemäß § 3 nicht beachtet,

28. entgegen § 17 Absatz 2 Satz 2 als Kundin oder Kunde eines 
Dienstleistungsgewerbes im Bereich der Körperpflege keine 
FFP2-Maske trägt und keine Ausnahme nach § 2 Absatz 2 
vorliegt,

29. entgegen § 17 Absatz 2 Satz 2 als Personal eines Dienstleis-
tungsgewerbes im Bereich der Körperpflege keine medizini-
sche Gesichtsmaske trägt und keine Ausnahme nach § 2 Ab-
satz 2 vorliegt,

30. (aufgehoben)
31. entgegen § 17 Absatz 3 Satz 1 gesichtsnahe sexuelle Dienst-

leistungen in Anspruch nimmt,

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 
des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig
1. entgegen § 2 Absatz 1 Satz 1 keine medizinische Gesichts-

maske oder FFP2-Maske trägt und keine Ausnahme nach 
Absatz 2, § 12 Absatz 1, § 14 Absatz 3 und Absatz 4, § 14a 
Absatz 2 Satz 2 und Satz 3, § 17 Absatz 1 Satz 2, § 18 Ab-
satz 1 und Absatz 2, § 19 Absatz 1, § 21, § 27 Absatz 1, § 28 
Absatz 1, § 34 Absatz 5 Satz 2 oder § 35 Absatz 1 Satz 6 
vorliegt,

2. entgegen § 4 Absatz 5 Angaben nicht vollständig oder nicht 
wahrheitsgemäß macht, soweit keine Ausnahme nach Ab-
satz 5 Satz 4 vorliegt,

3. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 1 kein individuelles Schutz- und 
Hygienekonzept erstellt,

4. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 1 kein individuelles Schutz- und 
Hygienekonzept auf Verlangen der zuständigen Behörde 
vorlegt,

5. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 3 die Einhaltung der im Schutz- 
und Hygienekonzept festgelegten Schutzmaßnahmen nicht 
sicherstellt,

6. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 2 nicht un-
verzüglich eine PCR-Testung herbeiführt,

7. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1 sich nicht unverzüglich nach 
Kenntniserlangung auf direktem Weg in die Haupt- oder 
Nebenwohnung oder in eine andere, eine Absonderung er-
möglichende Unterkunft begibt, ohne dass eine Ausnahme 
nach § 7 Absatz 1 Satz 1 vorliegt,

8. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1 sich nicht für einen Zeitraum 
von 14 Tagen ständig absondert bis das Ergebnis einer Tes-
tung mittels eines Nukleinsäurenachweises des Coronavirus 
SARS-CoV-2 vorliegt, ohne dass eine Ausnahme nach § 7 
Absatz 1 Satz 2 vorliegt,

9. (aufgehoben)
10. entgegen § 7 Absatz 2 sich nicht unverzüglich nach Kennt-

niserlangung auf direktem Weg in die Haupt- oder Neben-
wohnung oder in eine andere, eine Absonderung ermögli-
chende Unterkunft begibt,

11. entgegen § 7 Absatz 4 Besuch von Personen empfängt, die 
nicht dem eigenen Haushalt angehören,

11a. entgegen § 8a Absatz 2 als Verantwortliche oder Verantwort-
licher nicht sicherstellt, dass nur Personen im Sinne von § 8 
Absatz 2 Nummer 1 bis 4 Zutritt erhalten, soweit keine Aus-
nahme nach § 8a Absatz 2 Nummer 1 vorliegt, und dass nur 
Personen im Sinne von § 8a Absatz 2 Nummer 2 als Perso-
nal eingesetzt werden, soweit das Personal mit Kundinnen 
und Kunden oder Zuschauenden in unmittelbaren Kontakt 
kommt, oder sich in den Bereichen der Betriebs- oder Ver-
anstaltungsräume aufhalten, in denen die 2G-Bedingung 
gilt, nicht eine etwaig durch Personal nachzuweisende nega-
tive Testung dokumentiert, oder einer Person, die einen 
Nachweis nicht erbringt den Zutritt nicht verweigert oder 
nicht in geeigneter Weise auf die Geltung der 2G-Bedingung 
hinweist und keine Ausnahme nach § 8a Absatz 2 Nummer 2 
oder 3 oder § 11 Absatz 2 Satz 2 vorliegt,

12. entgegen § 9 Absatz 1 sich mit anderen als den dort genann-
ten Personen gemeinsam aufhält und keine Ausnahme nach 
Absatz 3 vorliegt,

13. entgegen § 10 Absatz 1 in Grünanlagen alkoholische Ge-
tränke verzehrt,

14. entgegen § 10 Absatz 2 keine FFP2-Maske trägt und keine 
Ausnahme nach § 2 Absatz 2 vorliegt,

15. entgegen § 10 Absatz 3 keine medizinische Gesichtsmaske 
trägt und keine Ausnahme nach § 2 Absatz 2 vorliegt,

16. entgegen § 11 Absatz 4 Satz 1 als Verantwortliche oder Ver-
antwortlicher einer Veranstaltung im Freien die Einhaltung 
der zulässigen Teilnehmendenzahl nicht gewährleistet und 
keine Ausnahme nach Absatz 6 Satz 1, § 12 oder § 23 vor-
liegt,
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32. entgegen § 17 Absatz 3 Satz 3 Prostitutionsveranstaltungen 
organisiert oder durchführt, soweit keine Ausnahme nach 
Absatz 3 Satz 7 vorliegt,

33. entgegen § 17 Absatz 3 Satz 4 als Betreiberin oder Betreiber 
eines Prostitutionsgewerbes Dienstleistungen nach § 17 Ab-
satz 3 Satz 1 nicht nur nach Terminvereinbarung und aus-
schließlich an einzelne Personen anbietet,

34. (aufgehoben)
35. entgegen § 17 Absatz 3 Satz 6 keine FFP2-Maske trägt und 

keine Ausnahme nach § 2 Absatz 2 vorliegt,
36. entgegen § 18 Absatz 1 Satz 1 Gaststätten aufsucht, ohne zu 

dem in § 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 genannten Personen-
kreis zu gehören und keine Ausnahme nach Halbsatz 2 oder 
§ 19 Absatz 2 Satz 3 vorliegt,

37. (aufgehoben)
38. entgegen § 18 Absatz 2 Satz 6 als Gast in Gaststätten Spei-

sen und Getränke nicht am Tisch verzehrt, soweit keine Aus-
nahme nach Satz 7 vorliegt.

39. entgegen § 18 Absatz 2 Satz 1 und 3 als verantwortliche Be-
treiberin oder verantwortlicher Betreiber einer Gaststätte 
oder einer Kantine die Einhaltung der Hygiene- und Ab-
standsregeln nicht gewährleistet und keine Ausnahme nach 
Satz 4 vorliegt,

40. entgegen § 18 Absatz 3 Satz 1 als verantwortliche Betreibe-
rin oder verantwortlicher Betreiber einer Gaststätte bei der 
Öffnung von geschlossenen Räumen die im Hygienerah-
menkonzept oder in einer Rechtsverordnung der für Wirt-
schaft zuständigen Senatsverwaltung festgelegten Hygiene- 
und Infektionsstandards nicht einhält,

41. entgegen § 19 Absatz 1 an Ausflugsfahrten, Stadtrundfahr-
ten,  Schiffsausflügen  oder  vergleichbaren Angeboten,  so-
weit geschlossene Räume betroffen sind, teilnimmt, ohne zu 
dem in § 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 genannten Personen-
kreis zu gehören,

42. entgegen § 19 Absatz 2 als verantwortliche Betreiberin oder 
verantwortlicher Betreiber eines Hotels, eines Beherber-
gungsbetriebs, einer Ferienwohnung oder ähnlicher Einrich-
tungen Übernachtungen anbietet, ohne die im Hygienerah-
menkonzept oder in einer Rechtsverordnung der für Wirt-
schaft zuständigen Senatsverwaltung festgelegten 
Hygiene- und Infektionsstandards einzuhalten,

43. entgegen § 22 Absatz 1 als Arbeitgeberin und Arbeitgeber 
kein Angebot zur Testung unterbreitet oder organisiert, so-
weit keine Ausnahme nach Absatz 4 vorliegt,

44. entgegen § 22 Absatz 3 als Selbständige oder Selbständiger 
eine Testung nicht durchführen lässt, eine Bescheinigung 
über eine Testung nicht für die Dauer von vier Wochen auf-
bewahrt oder sie den zuständigen Behörden auf deren Ver-
langen nicht zugänglich macht, soweit keine Ausnahme 
nach Absatz vorliegt,

45. entgegen § 27 Absatz 4 Fahrschulen, Bootsschulen, Flug-
schulen und ähnliche Einrichtungen aufsucht, ohne negativ 
getestet zu sein,

46. entgegen § 29 Absatz 1 bei der Öffnung von Kinos, Thea-
tern, Opernhäusern, Konzerthäusern und anderen kulturel-
len Einrichtungen und Veranstaltungsstätten die Vorgaben 
des § 11 nicht beachtet,

47. entgegen § 31 Absatz 1 Satz 1 oder § 32 Absatz 2 als Teil-
nehmende oder Teilnehmender Sport in gedeckten Sportan-
lagen, Fitness- und Tanzstudios, und ähnlichen Einrichtun-
gen sowie in Hallenbädern ausübt, ohne zu dem in § 8a Ab-
satz 2 Nummer 1 genannten Personenkreis zu gehören und 
keine Ausnahme nach § 31 Absatz 3 oder § 32 Absatz 2 vor-
liegt,

48. entgegen § 31 Absatz 2 als verantwortliche Betreiberin oder 
verantwortlicher Betreiber einer gedeckten Sportanlage, 
eines Hallenbades, eines Fitness- oder Tanzstudios oder 

einer ähnlichen Einrichtung die in einem gemeinsamen Hy-
gienerahmenkonzept der für Sport und für Wirtschaft zu-
ständigen Senatsverwaltungen festgelegten Hygiene- und 
Infektionsschutzstandards nicht einhält,

49. entgegen § 31 Absatz 4 sich außer während einer Sportaus-
übung in gedeckten Sportanlagen, Hallenbädern, Fitness- 
und Tanzstudios und ähnlichen Einrichtungen aufhält und 
keine medizinische Gesichtsmaske trägt und keine Ausnah-
me nach § 2 Absatz 2 vorliegt,

50. entgegen § 32 Absatz 1 als verantwortliche Betreiberin oder 
verantwortlicher Betreiber Frei- oder Strandbäder sowie 
Hallenbäder ohne Genehmigung des örtlich zuständigen Ge-
sundheitsamtes öffnet oder die Einhaltung der Hygiene- und 
Abstandsregeln nicht gewährleistet,

51. entgegen § 33 Absatz 1 Satz 1 den Wettkampfbetrieb ohne 
ein Nutzungs- und Hygienekonzept des jeweiligen Sport-
fachverbandes durchführt, dessen Regeln nicht beachtet 
oder die Einhaltung der zulässigen Teilnehmendenzahl nicht 
gewährleistet,

52. entgegen § 33 Absatz 1 Satz 2 oder 3, Absatz 2 sich an Wett-
kampfbetrieben beteiligt, ohne negativ getestet zu sein,

53. entgegen § 34 Absatz 1 Satz 1 als verantwortliche Betreibe-
rin oder verantwortlicher Betreiber die geschlossenen Räu-
me einer Tanzlustbarkeit oder eines ähnlichen Unterneh-
mens ohne Einhaltung der 2G-Bedingung für den Publi-
kumsverkehr öffnet,

53a. entgegen § 34 Absatz 1 Satz 1 als Besucherin oder Besucher 
eine Tanzlustbarkeit in geschlossenen Räumen aufsucht 
ohne zum in § 8a Absatz 2 Nummer 1 genannten Personen-
kreis zu gehören,

54. entgegen § 34 Absatz 1 Satz 2 als Besucherin oder Besucher 
eine Tanzlustbarkeit oder ein ähnliches Unternehmen im 
Freien aufsucht ohne negativ getestet zu sein,

55. entgegen § 34 Absatz 2 Satz 1 als verantwortliche Betreibe-
rin oder verantwortlicher Betreiber Saunen, Thermen oder 
ähnliche Einrichtungen ohne Einhaltung der 2G-Bedingung 
für den Publikumsverkehr öffnet,

56. entgegen § 34 Absatz 2 Satz 2 als verantwortliche Betreibe-
rin oder verantwortlicher Betreiber für Saunen, Thermen 
oder ähnliche Einrichtungen mehr als die nach der Fläche 
der Verkaufsfläche oder des Geschäftsraumes höchstens zu-
lässige Personenzahl einlässt,

57. entgegen § 34 Absatz 3 Satz 1 als Besucherin oder Besucher 
Vergnügungsstätten, Freizeitparks oder Betriebe für Frei-
zeitaktivitäten sowie Spielhallen, Spielbanken, Wettvermitt-
lungsstellen und ähnliche Betriebe aufsucht, ohne zu dem in 
§ 8a Absatz 2 Nummer 1 genannten Personenkreis zu gehö-
ren,

58. entgegen § 34 Absatz 3 Satz 2 als Betreiberin oder Betreiber 
von Vergnügungsstätten, Freizeitparks oder Betrieben für 
Freizeitaktivitäten sowie Spielhallen, Spielbanken, Wettver-
mittlungsstellen und ähnliche Betriebe mehr als die nach der 
Fläche der Verkaufsfläche oder des Geschäftsraumes höchs-
tens zulässige Personenzahl einlässt,

59. entgegen § 35 Absatz 1 Satz 4 als Personal in Arztpraxen 
oder einer anderen Gesundheitseinrichtung keine medizini-
sche Gesichtsmaske trägt und keine Ausnahme nach Satz 6 
oder § 2 Absatz 2 vorliegt,

60. entgegen § 35 Absatz 1 Satz 5 als Patientin oder Patient oder 
als deren oder dessen Begleitperson keine FFP2-Maske trägt 
und keine Ausnahme nach Satz 6 oder § 2 Absatz 2 vor-
liegt.“

20. § 42 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen.
b) In Absatz 2 wird die Angabe „24. November“ durch die An-

gabe „28. November“ ersetzt.
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Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 15. November 2021 in Kraft.

Berlin, den 10. November 2021

Der Senat von Berlin

Michael  M ü l l e r
Regierender Bürgermeister

Andreas  G e i s e l
Senator für die Senatorin für 
Gesundheit, Pflege und  

Gleichstellung
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